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Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den Bericht des Bundeskanzlers, mit dem 
der Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichts­
hofes für das Jahr 1983 vorgelegt wird (III-71 

der Beilagen) 

Im vorliegenden Bericht des Bundeskanzlers 
wird insbesondere zu den Ausführung~n im Tätig­
keitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes betref­
fend eine Verbesserung der besoldungsrechtlichen 
Stellung der Richter des Gerichtshofes, eine zusätz­
liche Planstelle für einen zweiten Vizepräsidenten, 
der Aufstockung des nicht-richterlichen Personals 
und der steigenden Belastung des Gerichtshofes 
durch den Anfall von Rechtssachen Stellung 
genommen. Hingewiesen wird darauf, daß mit 
1985 ein weiterer Senat beim Gerichtshof einge­
richtet wird. Gegenstand des vorliegenden 'Berich­
tes sind ferner die im Tätigkeitsbericht . des 
Gerichtshofes aufgeworfenen Fragen über die 
Erstellung von Dienstplänen in Strafvollzugsanstal­
ten, den Kostenersatz der Teilnahme der Parteien 
an einem über Antrag des Gerichtshofes eingeleite­
ten Normenprüfungsverfahrens, die Verpflichtung 

Schuster 

Berichterstatter 

zur Entscheidung über Bausachen und den Ersatz 
von Jagd- und Wildschäden sowie betreffend eine 
Neufassung der Rechtsmittelbelehrung in Finanz­
strafsachen. Dem Tätigkeitsbericht des Verwal­
tungsgerichtshofes sind ferner Übersichten betref­
fend die Erledigungen im Berichtszeitraum ange­
schlossen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
29, März 1985 in Verhandlung gezogen und nach 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. Er m a­
co r a, Dr. G u ger bau e r, Dr. Pa u I i t s c h, 
Dr. BI e n kund Dr. Ve sei s k y sowie des 
Staatssekretärs Dr. Lös c h n a keinstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis­
nahme dieses Berichtes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht des 
Bundeskanzlers, mit dem der Tätigkeitsbericht des 
Verwaltungsgerichtshofes für das Jahr 1983 vorge­
legt wird (III-71 der Beilagen) zur Kenntnis neh­
men. 

Wien, 19850329 

Dr. Schranz 

Obmann 
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